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(54) Bezeichnung: Vorrichtung zur Steuerung einer Parksperre für ein Kraftfahrzeug

(57) Zusammenfassung: Vorrichtung (10) zur Steuerung ei-
ner Parksperre für ein Kraftfahrzeug, mit einer ersten Be-
dieneinrichtung (40) und zumindest einer Steuereinheit (50,
60), wobei die zumindest eine Steuereinheit (50) die Park-
sperre bei Erkennung eines an der ersten Bedieneinrichtung
(40) vorliegenden Entriegelungswunsches durch Ansteue-
rung eines ersten elektrischen Stellmittels (36) in eine ausge-
rückte Position versetzt. Um die Parksperre zumindest bei ei-
nem Defekt der ersten Bedieneinrichtung (40) und/oder des
ersten elektrischen Stellmittels (36) entriegeln zu können, ist
ferner vorgesehen, dass die zumindest eine Steuereinheit
(60) die Parksperre redundant bei Erkennung eines an ei-
ner zweiten Bedieneinrichtung (42) vorliegenden Notentrie-
gelungswunsches durch Ansteuerung eines von dem ersten
elektrischen Stellmittel (36) unabhängigen zweiten elektri-
schen Stellmittels (38) in die ausgerückte Position versetzt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur
Steuerung einer Parksperre für ein Kraftfahrzeug, mit
einer ersten Bedieneinrichtung und zumindest einer
Steuereinheit, wobei die zumindest eine Steuerein-
heit die Parksperre bei Erkennung eines an der ers-
ten Bedieneinrichtung vorliegenden Entriegelungs-
wunsches durch Ansteuerung eines ersten elektri-
schen Stellmittels in eine ausgerückte Position ver-
setzt.

[0002] Eine derartige Vorrichtung zur Steuerung ei-
ner Parksperre in einem Kraftfahrzeug geht beispiels-
weise aus der DE 100 52 261 A1 hervor. Die be-
kannte Vorrichtung weist einen durch ein Ansteuer-
mittel betätigbaren Stellantrieb in Gestalt eines Hy-
draulikkolbens auf, mittels dessen sich eine von der
Parksperre umfasste Verriegelungseinrichtung ent-
gegen einer rückstellenden Kraft in eine ausgerück-
te Position versetzen und auf diese Weise entrie-
geln lässt. Das Ansteuermittel ist vorzugsweise als
von einer Steuereinheit betätigbares elektromagneti-
sches Hydraulikventil ausgebildet, wobei die Steuer-
einheit den Wunsch zur Entriegelung der Parksper-
re aus einer sensorisch erfassten Stellung eines vom
Fahrer zu betätigenden Bedienhebels ableitet. Des
Weiteren ist eine mechanische Notbetätigungsein-
richtung vorhanden, die es ermöglicht, die Verriege-
lungseinrichtung mittels eines an einem Kupplungs-
pedal des Kraftfahrzeugs einhängbaren Bowdenzugs
in die ausgerückte Position zu versetzen und in die-
ser zu arretieren.

[0003] Aufgrund der für die Notbetätigungseinrich-
tung erforderlichen zusätzlichen mechanischen Kom-
ponenten ist die bekannte Vorrichtung vergleichswei-
se aufwendig aufgebaut.

[0004] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine Vorrichtung der eingangs genannten Art
dahingehend weiterzubilden, dass diese das Vorhan-
densein einer zusätzlichen mechanischen Notbetäti-
gungseinrichtung entbehrlich macht.

[0005] Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung
mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelöst.

[0006] Die erfindungsgemäße Vorrichtung zur
Steuerung einer Parksperre für ein Kraftfahrzeug um-
fasst eine erste Bedieneinrichtung und zumindest ei-
ne Steuereinheit, wobei die zumindest eine Steu-
ereinheit die Parksperre bei Erkennung eines an
der ersten Bedieneinrichtung vorliegenden Entrie-
gelungswunsches durch Ansteuerung eines ersten
elektrischen Stellmittels in eine ausgerückte Positi-
on versetzt. Um die Parksperre zumindest bei ei-
nem Defekt der ersten Bedieneinrichtung und/oder
des ersten elektrischen Stellmittels entriegeln zu kön-
nen, ist ferner vorgesehen, dass die zumindest ei-

ne Steuereinheit die Parksperre redundant bei Er-
kennung eines an einer zweiten Bedieneinrichtung
vorliegenden Notentriegelungswunsches durch An-
steuerung eines von dem ersten elektrischen Stell-
mittel unabhängigen zweiten elektrischen Stellmittels
in die ausgerückte Position versetzt. Die beiden elek-
trischen Stellmittel können hierbei baulicher Bestand-
teil ein und der selben elektrisch betätigbaren Park-
sperre sein. Eine zusätzliche mechanische Notbetäti-
gungseinrichtung ist in diesem Fall entbehrlich, da die
Wahrscheinlichkeit, dass die zumindest eine Steuer-
einheit bzw. die zweite Bedieneinrichtung und/oder
das zweite elektrische Stellmittel gleichfalls einen De-
fekt aufweist, vernachlässigbar gering ist.

[0007] Die Parksperre entspricht vorzugsweise der
in EP 1 795 410 B1 dargestellten Ausführungsform.
Demgemäß umfasst diese einen Sperrarm, der in-
nerhalb eines an einem Fahrzeuggetriebe anbring-
baren Trägergehäuses schwenkbar gelagert ist. Der
Sperrarm weist eine Verriegelungsklinke auf, die sich
unter dem Einfluss einer federerzeugten Vorspann-
kraft derart in eine Verzahnung eines Ausgangszahn-
rads des Fahrzeuggetriebes in Eingriff bringen lässt,
dass eine Drehung des Ausgangszahnrads und da-
mit ein unerwünschtes Fortbewegen des Kraftfahr-
zeugs unterbunden wird. Zur Entriegelung der Park-
sperre ist ein elektromagnetisches Betätigungsele-
ment vorgesehen, das einen an dem Trägergehäuse
befestigten Magnetkern umfasst, in dem ein mit ei-
ner Kniegelenkanordnung zusammenwirkender An-
ker zur Betätigung des Sperrarms angeordnet ist. Ei-
ne um den Magnetkern gewickelte erste Spule dient
der Erzeugung eines Magnetfelds. Der Anker wirkt
bei Anlegen des Magnetfelds derart auf die Knie-
gelenkanordnung ein, dass der Sperrarm entgegen
der Vorspannkraft in eine ausgerückte, die Verzah-
nung des Ausgangszahnrads freigebende Position
versetzt wird. Zusätzlich ist eine zweite Spule zur red-
undanten Entriegelung der Parksperre vorhanden.
Diese ist ebenfalls um den Magnetkern des elek-
tromagnetischen Betätigungselements gewickelt. Mit
anderen Worten weist das elektromagnetische Be-
tätigungselement zur redundanten Entriegelung der
Parksperre ein die erste Spule umfassendes erstes
elektrisches Stellmittel und ein die zweite Spule um-
fassendes zweites elektrisches Stellmittel auf. Wird
das Magnetfeld abgeschaltet, so kehrt der Sperrarm
unter dem Einfluss der Vorspannkraft selbsttätig aus
der ausgerückten in die eingerückte Position zurück.
Die Parksperre ist dann wieder verriegelt.

[0008] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Vorrichtung
gehen aus den Unteransprüchen hervor.

[0009] Um eine Notentriegelung der Parksperre
auch im Falle eines Ausfalls der fahrzeugeigenen
Stromversorgung zu ermöglichen, beispielsweise in-
folge eines unzulänglichen Ladezustands der Fahr-
zeugbatterie, ist es von Vorteil, wenn an dem Kraft-
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fahrzeug ein von außen zugänglicher Hilfsstroman-
schluss vorgesehen ist, über den sich die zumindest
eine Steuereinheit gemeinsam mit der zweiten Be-
dieneinrichtung und/oder dem zweiten elektrischen
Stellmittel mit Strom versorgen lässt.

[0010] Die erste und/oder zweite Bedieneinrich-
tung umfasst insbesondere einen in zumindest ei-
ne Neutral-, Park- oder Fahrstellung verbringba-
ren, mit einem Fahrzeuggetriebe in Verbindung ste-
henden Fahrstufenwahlhebel, wobei zumindest ein
die momentane Stellung des Fahrstufenwahlhebels
indizierender Positionsgeber vorgesehen ist. Das
Fahrzeuggetriebe kann beispielsweise als „Infinite-
ly Variable Transmission” (IVT) ausgebildet sein, bei
dem ein hydrostatisch oder elektrisch angetriebe-
ner Getriebezweig mit einer Vielzahl von mecha-
nisch umschaltbaren Planetengetrieben derart zu-
sammenwirkt, dass sich das Übersetzungsverhältnis
des Fahrzeuggetriebes stufenlos verstellen lässt.

[0011] Bei einem derartigen Fahrzeuggetriebe wird
der Fahrstufenwahlhebel zur Fahrtaufnahme, d. h.
zur Durchführung einer Vorwärts- oder Rückwärts-
fahrt ausgehend von der Parkstellung in die Neu-
tralstellung und von dort in die entsprechende Fahr-
stellung verbracht. Dementsprechend besteht die
Möglichkeit, dass die zumindest eine Steuerein-
heit auf das Vorliegen eines Entriegelungswunsches
schließt, wenn sich aufgrund einer von dem Posi-
tionsgeber bereitgestellten Positionsinformation er-
gibt, dass der Fahrstufenwahlhebel vom Fahrer von
der Park- in die Neutralstellung verbracht wird.

[0012] Zusätzlich zur Neutralstellung kann der Fahr-
stufenwahlhebel eine „Power Zero”-Stellung aufwei-
sen, die ein Ausrollen des Kraftfahrzeugs in den
Stillstand erlaubt, wobei die Parksperre nach Errei-
chen des Stillstands und nach anschließendem Ab-
lauf einer vorgegebenen Sicherheitszeit selbsttätig
aus der ausgerückten in die eingerückte Position ver-
setzt wird.

[0013] Die erste Bedieneinrichtung kann zumindest
einen die Parkstellung des Fahrstufenwahlhebels
indizierenden ersten Positionsgeber und einen die
Neutralstellung des Fahrstufenwahlhebels indizie-
renden zweiten Positionsgeber aufweisen, wobei die
zumindest eine Steuereinheit die von den beiden
Positionsgebern bereitgestellten Positionsinformatio-
nen zur Verifizierung der momentanen Stellung des
Fahrstufenwahlhebels miteinander vergleicht. Die
Positionsgeber sind insbesondere als Hallsensoren
ausgebildet. Ein mit dem Fahrstufenwahlhebel mitbe-
wegtes Bauteil trägt einen oder mehrere Permanent-
magnete, die derart angeordnet sind, dass die Hall-
sensoren mit einer von der momentanen Stellung des
Fahrstufenwahlhebels in eindeutiger Weise zusam-
menhängenden Magnetfeldstärke beaufschlagt wer-
den. Jeder der Hallsensoren erzeugt eine Positions-

information in Gestalt eines von der jeweiligen Ma-
gnetfeldstärke abhängigen Spannungssignals, wobei
durch Auswertung des jeweiligen Betrags bzw. Ver-
laufs der Spannungssignale sowie durch Vergleich
deren zeitlicher Beziehung zueinander eine verläss-
liche Ermittlung der momentanen Stellung des Fahr-
stufenwahlhebels möglich ist.

[0014] Vorzugsweise schließt die zumindest eine
Steuereinheit auf das Vorliegen eines Notentriege-
lungswunsches, wenn die zweite Bedieneinrichtung
unter Einhaltung einer vorgegebenen Bedienabfolge
im Sinne eines einzugebenden „Entriegelungscodes”
betätigt wird. Auf diese Weise kann einer unbeab-
sichtigten bzw. versehentlichen Notentriegelung der
Parksperre seitens des Fahrers sicher vorgebeugt
werden.

[0015] Insbesondere kann die zweite Bedieneinrich-
tung ein mit einer Getriebekupplung und/oder ei-
ner Fahrzeugbremsanlage zusammenwirkendes Be-
dienpedal umfassen, wobei zumindest ein den mo-
mentanen Betätigungszustand des Bedienpedals er-
fassender Betätigungsgeber vorgesehen ist. Ge-
nauer gesagt kann das Bedienpedal zum Öffnen
bzw. Schließen einer Getriebekupplung bzw. zur An-
steuerung von mit Fahrzeugrädern zusammenwir-
kenden Radbremseinrichtungen dienen. Bei dem Be-
tätigungsgeber handelt es sich beispielsweise um ei-
nen als Potentiometer ausgebildeten Stellwiderstand,
mittels dessen sich eine fahrerseitige Auslenkung
des Bedienpedals erfassen und in eine Betätigungs-
information in Gestalt eines entsprechenden Stellsi-
gnals umwandeln lässt.

[0016] Des Weiteren besteht die Möglichkeit, dass
die zweite Bedieneinrichtung einen zumindest die
Park- und/oder Neutralstellung des Fahrstufenwahl-
hebels indizierenden dritten Positionsgeber aufweist,
wobei die zumindest eine Steuereinheit auf das
Vorliegen eines Notentriegelungswunsches schließt,
wenn sich durch Auswertung einer von dem dritten
Positionsgeber bereitgestellten Positionsinformation
in Verbindung mit einer von dem Betätigungsgeber
bereitgestellten Betätigungsinformation ergibt, dass
der Fahrstufenwahlhebel bei zugleich vorliegender
fahrerseitiger Betätigung des Bedienpedals von der
Park- in die Neutralstellung verbracht wird. Mit ande-
ren Worten erfolgt mittels des dritten Positionsgebers
eine redundante Erfassung der momentanen Stel-
lung des Fahrstufenwahlhebels. Bei dem dritten Po-
sitionsgeber handelt es sich im einfachsten Fall um
einen Mikroschalter, der beim Herausbewegen des
Fahrstufenwahlhebels aus der Parkstellung betätigt
wird und dabei eine Positionsinformation in Gestalt
eines entsprechenden Umschaltsignals erzeugt.

[0017] Um eine unbeabsichtigte Notentriegelung
auszuschließen, ist es denkbar, dass die zumin-
dest eine Steuereinheit die Parksperre ausschließ-



DE 10 2010 002 020 A1    2011.08.18

4/14

lich dann in die ausgerückte Position versetzt, wenn
sich diese in einem manuell anwählbaren Notentrie-
gelungsmodus befindet. Der Notentriegelungsmodus
kann beispielsweise über einen in einem Fahrzeug-
sicherungskasten untergebrachten Überbrückungs-
schalter ausgewählt werden. Der Überbrückungs-
schalter weist insbesondere einen Kontaktsockel so-
wie eine in unterschiedlichen Positionen auf den
Kontaktsockel von Hand aufsteckbare Kontaktbrücke
auf, wobei die Auswahl des Notentriegelungsmodus
durch Aufstecken der Kontaktbrücke in einer eigens
dafür vorgesehenen Position erfolgt.

[0018] Vorzugsweise werden die Positionsinforma-
tionen des ersten und zweiten Positionsgebers red-
undant über eine Busverbindung, insbesondere über
einen in dem Kraftfahrzeug vorhandenen CAN-Da-
tenbus, an die zumindest eine Steuereinheit übertra-
gen. Genauer gesagt erfolgt die Übertragung der von
den beiden Positionsgebern erzeugten Positionsin-
formationen an die zumindest eine Steuereinheit ei-
nerseits unmittelbar und andererseits nach vorheri-
ger Umwandlung durch einen zwischengeschalteten
CAN-Treiber. Durch Vergleich der auf unterschied-
lichen Wegen übermittelten Positionsinformationen
kann eine fehlerhafte Informationsübertragung zwi-
schen den beiden Positionsgebern und der zumin-
dest einen Steuereinheit erkannt werden.

[0019] Im Sinne einer möglichst hohen Ausfallsi-
cherheit der erfindungsgemäßen Vorrichtung sind
der ersten und zweiten Bedieneinrichtung zur redun-
danten Ansteuerung des ersten und zweiten elektri-
schen Stellmittels voneinander unabhängige Steuer-
einheiten zugeordnet. Insofern werden zwei vonein-
ander unabhängige Steuerpfade zur Betätigung der
Parksperre geschaffen, wobei das erste elektrische
Stellmittel von der ersten Steuereinheit und das zwei-
te elektrische Stellmittel von der zweiten Steuerein-
heit angesteuert wird.

[0020] Die beiden Steuereinheiten können hierbei
über eine Busverbindung, insbesondere über einen in
dem Kraftfahrzeug vorhandenen CAN-Datenbus, mit-
einander kommunizieren. Dies erlaubt eine gegen-
seitige Funktionsüberwachung der Steuereinheiten.
Wird ein fehlerhafter Betrieb einer der beiden Steu-
ereinheiten erkannt, so kann die Ausgabe einer ent-
sprechenden Fehlermeldung an den Fahrer erfolgen,
beispielsweise mittels einer in der Fahrerkabine des
Kraftfahrzeugs befindlichen Anzeigeeinheit.

[0021] Ferner besteht die Möglichkeit, dass die Be-
dieneinrichtungen, die Steuereinheiten und/oder die
elektrischen Stellmittel aus zumindest zwei vonein-
ander unabhängigen Stromversorgungszweigen ge-
speist werden. Jedem der Stromversorgungszwei-
ge ist zu diesem Zweck eine eigene Spannungssta-
bilisierungsschaltung zugeordnet, wobei die Span-
nungsstabilisierungsschaltungen ihrerseits aus der

Fahrzeugbatterie mit elektrischer Energie versorgt
werden.

[0022] Um einem unerwünschten Verschleiß der
Parksperre vorzubeugen, ist es darüber hinaus denk-
bar, dass zumindest ein Radrehzahlsensor zur Er-
fassung des momentanen Bewegungszustands des
Kraftfahrzeugs vorgesehen ist, wobei die zumin-
dest eine Steuereinheit die Parksperre ausschließ-
lich dann aus der ausgerückten in die eingerückte
Position versetzt, wenn sich aufgrund einer von dem
zumindest einen Raddrehzahlsensor bereitgestellten
Drehzahlinformation ergibt, dass sich das Kraftfahr-
zeug im Stillstand befindet.

[0023] Vorzugsweise sind mehrere derartige Rad-
drehzahlsensoren vorgesehen, wobei die zumindest
eine Steuereinheit die von den Raddrehzahlsensoren
bereitgestellten Drehzahlinformationen zum Zwecke
ihrer gegenseitigen Verifizierung miteinander ver-
gleicht. In diesem Fall lässt sich auch bei einem feh-
lerhaften Betrieb einer der Raddrehzahlsensoren ei-
ne verlässliche Aussage über den momentanen Be-
wegungszustand des Kraftfahrzeugs, insbesondere
über dessen Stillstand, treffen.

[0024] Die erfindungsgemäße Vorrichtung wird im
Folgenden anhand der beigefügten Zeichnungen nä-
her erläutert. Dabei sind hinsichtlich ihrer Funktion
übereinstimmende bzw. vergleichbare Bauteile mit
denselben Bezugszeichen gekennzeichnet. Es zei-
gen:

[0025] Fig. 1 ein schematisch dargestelltes Ausfüh-
rungsbeispiel der erfindungsgemäßen Vorrichtung
zur Steuerung einer Parksperre für ein Kraftfahrzeug,

[0026] Fig. 2 ein schematisch dargestelltes Ausfüh-
rungsbeispiel einer Parksperre für ein Kraftfahrzeug,

[0027] Fig. 3 ein Flussdiagramm, das ein Verfahren
zur Entriegelung der Parksperre wiedergibt, und

[0028] Fig. 4 ein Flussdiagramm, das ein Verfahren
zur Notentriegelung der Parksperre wiedergibt.

[0029] Fig. 1 zeigt ein schematisch dargestelltes
Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Vor-
richtung zur Steuerung einer in Fig. 2 dargestell-
ten Parksperre für ein Kraftfahrzeug. Bei dem Kraft-
fahrzeug handelt es sich insbesondere um ein land-
wirtschaftliches oder industrielles Nutzfahrzeug, bei-
spielsweise um einen Traktor, eine Erntemaschine,
einen Feldhäcksler, eine selbstfahrende Spritzma-
schine oder eine Baumaschine.

[0030] Die mittels der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung 10 ansteuerbare Parksperre 12 entspricht der
in EP 1 795 410 B1 dargestellten Ausführungsform.
Demgemäß umfasst diese einen Sperrarm 14, der
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innerhalb eines an einem Fahrzeuggetriebe anbring-
baren Trägergehäuses 16 schwenkbar gelagert ist.
Der Sperrarm 14 weist eine Verriegelungsklinke 18
auf, die sich unter dem Einfluss einer federerzeug-
ten Vorspannkraft derart in eine Verzahnung 20 eines
Ausgangszahnrads 22 des Fahrzeuggetriebes in Ein-
griff bringen lässt, dass eine Drehung des Ausgangs-
zahnrads 22 und damit ein unerwünschtes Fortbewe-
gen des Kraftfahrzeugs unterbunden wird. Zur Ent-
riegelung der Parksperre 12 ist ein elektromagneti-
sches Betätigungselement 24 vorgesehen, das einen
an dem Trägergehäuse 16 befestigten Magnetkern
26 umfasst, in dem ein mit einer Kniegelenkanord-
nung 28 zusammenwirkender Anker 30 zur Betäti-
gung des Sperrarms 14 angeordnet ist. Eine um den
Magnetkern 26 gewickelte erste Spule 32 dient der
Erzeugung eines Magnetfelds. Der Anker 30 wirkt bei
Anlegen des Magnetfelds derart auf die Kniegelen-
kanordnung 28 ein, dass der Sperrarm 14 entgegen
der Vorspannkraft in eine ausgerückte, die Verzah-
nung 20 des Ausgangszahnrads 22 freigebende Po-
sition versetzt wird. Zusätzlich ist eine zweite Spule
34 zur redundanten Entriegelung der Parksperre 12
vorhanden. Diese ist ebenfalls um den Magnetkern
26 des elektromagnetischen Betätigungselements 24
gewickelt. Mit anderen Worten weist das elektroma-
gnetische Betätigungselement 24 zur redundanten
Entriegelung der Parksperre 12 ein die erste Spule 32
umfassendes erstes elektrisches Stellmittel 36 und
ein die zweite Spule 34 umfassendes zweites elektri-
sches Stellmittel 38 auf. Wird das Magnetfeld abge-
schaltet, so kehrt der Sperrarm 14 unter dem Einfluss
der Vorspannkraft selbsttätig aus der ausgerückten
in die eingerückte Position zurück. Die Parksperre 12
ist dann wieder verriegelt.

[0031] Des Weiteren ist eine erste Bedieneinrich-
tung 40 und eine zweite Bedieneinrichtung 42 vorge-
sehen, wobei diese innerhalb einer von dem Kraft-
fahrzeug umfassten Fahrerkabine angeordnet sind.

[0032] Ein in zumindest eine Neutral-, Park- oder
Fahrstellung verbringbarer, mit dem Fahrzeuggetrie-
be in Verbindung stehender Fahrstufenwahlhebel 44
ist gemeinsamer Bestandteil sowohl der ersten Be-
dieneinrichtung 40 als auch der zweiten Bedienein-
richtung 42. Das Fahrzeuggetriebe ist im vorliegen-
den Fall als „Infinitely Variable Transmission” (IVT)
ausgebildet, bei dem ein hydrostatisch oder elek-
trisch angetriebener Getriebezweig mit einer Vielzahl
von mechanisch umschaltbaren Planetengetrieben
derart zusammenwirkt, dass sich das Übersetzungs-
verhältnis des Fahrzeuggetriebes stufenlos verstel-
len lässt.

[0033] Die erste Bedieneinrichtung 40 weist einen
die Parkstellung des Fahrstufenwahlhebels 44 indi-
zierenden ersten Positionsgeber 46 und einen die
Neutralstellung des Fahrstufenwahlhebels 44 indizie-
renden zweiten Positionsgeber 48 auf. Die Positions-

geber 46 und 48 sind als Hallsensoren ausgebildet.
Ein mit dem Fahrstufenwahlhebel 44 mitbewegtes
Bauteil trägt einen oder mehrere Permanentmagne-
te, die derart angeordnet sind, dass die Hallsensoren
mit einer von der momentanen Stellung des Fahrstu-
fenwahlhebels 44 in eindeutiger Weise zusammen-
hängenden Magnetfeldstärke beaufschlagt werden.
Jeder der Hallsensoren erzeugt eine Positionsinfor-
mation in Gestalt eines von der jeweiligen Magnet-
feldstärke abhängigen Spannungssignals. Die von
den beiden Positionsgebern 46 und 48 bereitgestell-
ten Spannungssignale werden anschließend einer
ersten Steuereinheit 50 zugeführt und von dieser zur
Ermittlung und anschließenden Verifizierung der mo-
mentanen Stellung des Fahrstufenwahlhebels 44 mit-
einander verglichen. Hierzu erfolgt neben der Aus-
wertung des jeweiligen Betrags bzw. zeitlichen Ver-
laufs der Spannungssignale ein Vergleich deren zeit-
licher Beziehung zueinander.

[0034] Die Positionsinformationen des ersten und
zweiten Positionsgebers 46 und 48 werden redun-
dant über eine Busverbindung 52 an die erste Steu-
ereinheit 50 übertragen. Bei der Busverbindung 52
handelt es sich im vorliegenden Fall um einen in dem
Kraftfahrzeug vorhandenen CAN-Datenbus. Genau-
er gesagt erfolgt die Übertragung der von den bei-
den Positionsgebern 46 und 48 erzeugten Positions-
informationen an die erste Steuereinheit 50 einerseits
unmittelbar und andererseits nach vorheriger Um-
wandlung durch einen zwischengeschalteten CAN-
Treiber 54, sodass durch Vergleich der auf unter-
schiedlichen Wegen übermittelten Positionsinforma-
tionen eine fehlerhafte Informationsübertragung zwi-
schen den beiden Positionsgebern 46 und 48 und der
ersten Steuereinheit 50 erkannt werden kann.

[0035] Ein erster Raddrehzahlsensor 56 dient der
Erfassung des momentanen Bewegungszustands
des Kraftfahrzeugs. Der erste Raddrehzahlsensor 56
übermittelt hierzu an die erste Steuereinheit 50 ei-
ne Drehzahlinformation bezüglich der an einer ers-
ten Radachse des Kraftfahrzeugs vorliegenden Rad-
drehzahl.

[0036] Des Weiteren weist die zweite Bedieneinrich-
tung 42 einen die Park- und/oder Neutralstellung des
Fahrstufenwahlhebels 44 indizierenden dritten Positi-
onsgeber 58 auf, mittels dessen eine redundante Er-
fassung der momentanen Stellung des Fahrstufen-
wahlhebels 44 erfolgt. Bei dem dritten Positionsgeber
58 handelt es sich um einen Mikroschalter, der beim
Herausbewegen des Fahrstufenwahlhebels 44 aus
der Parkstellung betätigt wird und dabei eine Positi-
onsinformation in Gestalt eines entsprechenden Um-
schaltsignals erzeugt, das einer zweiten Steuerein-
heit 60 zur Auswertung zugeführt wird.

[0037] Die zweite Bedieneinrichtung 42 umfasst ne-
ben dem Fahrstufenwahlhebel 44 ein mit einer Ge-
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triebekupplung und/oder einer Fahrzeugbremsanla-
ge zusammenwirkendes Bedienpedal 62, wobei ein
den momentanen Betätigungszustand des Bedienpe-
dals 62 erfassender Betätigungsgeber 64 vorgese-
hen ist. Bei dem Betätigungsgeber 64 handelt es sich
um einen als Potentiometer ausgebildeten Stellwider-
stand, mittels dessen eine fahrerseitige Auslenkung
des Bedienpedals 62 erfasst und in eine Betätigungs-
information in Gestalt eines entsprechenden Stellsi-
gnals umgewandelt wird, das der zweite Steuerein-
heit 60 zur Auswertung zugeführt wird.

[0038] Ferner ist ein in einem Fahrzeugsicherungs-
kasten untergebrachter Überbrückungsschalter 66
vorgesehen. Der mit der zweiten Steuereinheit 60
verbundene Überbrückungsschalter 66 weist einen
Kontaktsockel 68 sowie eine in unterschiedlichen Po-
sitionen auf den Kontaktsockel 68 von Hand aufsteck-
bare Kontaktbrücke 70 auf.

[0039] Ein zweiter Raddrehzahlsensor 72 dient der
redundanten Erfassung des momentanen Bewe-
gungszustands des Kraftfahrzeugs. Der zweite Rad-
drehzahlsensor 72 übermittelt hierzu an die zweite
Steuereinheit 60 eine Drehzahlinformation bezüglich
der an einer zweiten Radachse des Kraftfahrzeugs
vorliegenden Raddrehzahl.

[0040] Beispielsgemäß sind der ersten und zweiten
Bedieneinrichtung 40 und 42 zur redundanten An-
steuerung des ersten und zweiten elektrischen Stell-
mittels 36 und 38 voneinander unabhängige Steu-
ereinheiten 50 und 60 zugeordnet. Insofern werden
zwei voneinander unabhängige Steuerpfade 74 und
76 zur Betätigung der Parksperre 12 bereitgestellt,
wobei das erste elektrische Stellmittel 36 von der ers-
ten Steuereinheit 50 und das zweite elektrische Stell-
mittel 38 von der zweiten Steuereinheit 60 angesteu-
ert wird.

[0041] Die beiden Steuereinheiten 50 und 60 kom-
munizieren hierbei zum Zwecke der gegenseitigen
Funktionsüberwachung über die Busverbindung 52
miteinander. Wird ein fehlerhafter Betrieb einer der
beiden Steuereinheiten 50 und 60 erkannt, erfolgt
die Ausgabe einer entsprechenden Fehlermeldung
an den Fahrer, beispielsweise mittels einer in der
Fahrerkabine des Kraftfahrzeugs befindlichen Anzei-
geeinheit.

[0042] Die Bedieneinrichtungen 40 und 42, die Steu-
ereinheiten 50 und 60 und/oder die elektrischen Stell-
mittel 36 und 38 werden aus voneinander unabhän-
gigen Stromversorgungszweigen 78 und 80 gespeist.
Jedem der Stromversorgungszweige 78 und 80 ist
zu diesem Zweck eine eigene Spannungsstabilisie-
rungsschaltung 82 und 84 zugeordnet, wobei die
Spannungsstabilisierungsschaltungen 82 und 84 ih-
rerseits aus der Fahrzeugbatterie 86 mit elektrischer
Energie versorgt werden.

[0043] Zusätzlich ist ein an dem Kraftfahrzeug von
außen zugänglicher Hilfsstromanschluss 88 vorgese-
hen, über den sich die zweite Steuereinheit 60 ge-
meinsam mit der zweiten Bedieneinrichtung 42 bzw.
dem zweiten elektrischen Stellmittel 38 für den Fall ei-
nes unzulänglichen Ladezustands der Fahrzeugbat-
terie 86 mit Strom versorgen lässt.

[0044] Abweichend von dem zuvor dargestellten
Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Vor-
richtung 10 ist es auch vorstellbar, anstelle der ersten
und zweiten Steuereinheit 50 und 60 lediglich eine
einzelne Steuereinheit, sowie anstelle des ersten und
zweiten Positionsgebers 46 und 48 lediglich einen
einzelnen, die momentane Stellung des Fahrstufen-
wahlhebels 44 indizierenden Positionsgeber vorzu-
sehen. Im Sinne einer möglichst hohen Ausfallsicher-
heit der erfindungsgemäßen Vorrichtung 10 wird je-
doch eine Betätigung der Parksperre 12 mittels zwei-
er voneinander unabhängiger Steuerpfade 74 und 76
bevorzugt.

[0045] Nachfolgend soll die Funktionsweise der er-
findungsgemäßen Vorrichtung 10 näher erläutert
werden.

[0046] Fig. 3 zeigt ein Flussdiagramm, das ein Ver-
fahren zur Entriegelung der Parksperre wiedergibt.

[0047] Das in der ersten Steuereinheit 50 periodisch
ablaufende Verfahren wird in einem Initialisierungs-
schritt 100 gestartet. In einem auf den Initialisierungs-
schritt 100 folgenden ersten Schritt 102 ermittelt die
erste Steuereinheit 50 durch Auswertung der von
dem ersten und zweiten Positionsgebern 46 und 48
bereitgestellten Positionsinformationen die momen-
tane Stellung des Fahrstufenwahlhebels 44.

[0048] Wie eingangs erwähnt, ist das Fahrzeugge-
triebe als bezüglich seines Übersetzungsverhältnis-
ses stufenlos verstellbares IVT ausgebildet. Bei ei-
nem derartigen Fahrzeuggetriebe wird der Fahrstu-
fenwahlhebel 44 zur Fahrtaufnahme, d. h. zur Durch-
führung einer Vorwärts- oder Rückwärtsfahrt ausge-
hend von der Parkstellung in die Neutralstellung und
von dort in die entsprechende Fahrstellung verbracht.

[0049] Ergibt sich daher in einem zweiten Schritt
104 aufgrund der im ersten Schritt 102 durchge-
führten Auswertung der Positionsinformationen, dass
der Fahrstufenwahlhebel 44 innerhalb einer vorge-
gebenen Totzeit aus der Parkstellung herausbewegt
und in die Neutralstellung verbracht wird, so wird
auf das Vorliegen eines Entriegelungswunsches ge-
schlossen und die Parksperre 12 durch entsprechen-
de Ansteuerung des ersten elektrischen Stellmittels
36 in einem dritten Schritt 106 in die ausgerückte Po-
sition versetzt.
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[0050] Wird hingegen im zweiten Schritt 104 festge-
stellt, dass die Totzeit überschritten ist bzw. der Fahr-
stufenwahlhebel 44 nicht aus der Parkstellung her-
ausbewegt wird, so wird in einem vierten Schritt 108
überprüft, ob sich die Parksperre 12 in der einge-
rückten Position befindet. Ist dies der Fall, so kehrt
das Verfahren zum ersten Schritt 102 zurück. An-
dernfalls wird in einem fünften Schritt 110 der Be-
wegungszustand des Kraftfahrzeugs ermittelt, was
durch Auswertung der von dem ersten Raddrehzahl-
sensor 56 bereitgestellten Drehzahlinformation sowie
der über die Busverbindung 52 von dem zweiten Rad-
drehzahlsensor 72 bereitgestellten Drehzahlinforma-
tion erfolgt. Befindet sich das Kraftfahrzeug im Still-
stand, was seitens der ersten Steuereinheit 50 durch
Vergleich der Drehzahlinformationen des ersten und
zweiten Raddrehzahlsensors 56 und 72 zusätzlich
verifiziert wird, so wird die Parksperre 12 in einem
sechsten Schritt 112 aus der ausgerückten in die ein-
gerückte Position versetzt. Andernfalls kehrt das Ver-
fahren unmittelbar zum ersten Schritt 102 zurück.

[0051] Eine ähnliche Vorgehensweise bei der Ver-
riegelung der Parksperre 12 kann auch für den Fall
vorgesehen sein, dass der Fahrstufenwahlhebel 44
zusätzlich zur Neutralstellung eine „Power Zero”-
Stellung aufweist, die ein Ausrollen des Kraftfahr-
zeugs in den Stillstand erlaubt. In diesem Fall wird
die Parksperre 12 nach Erreichen des Stillstands und
nach anschließendem Ablauf einer vorgegebenen Si-
cherheitszeit aus der ausgerückten in die eingerückte
Position versetzt.

[0052] Unter Umständen ist eine Entriegelung der
Parksperre 12 in der vorstehend beschriebenen Art
und Weise nicht möglich, beispielsweise aufgrund ei-
nes Defekts der ersten Bedieneinrichtung 40, insbe-
sondere der von dieser umfassten Positionsgeber 46
und 48, bzw. der ersten Steuereinheit 50 und/oder
des ersten elektrischen Stellmittels 36. In diesem Fall
erlaubt das nachfolgend beschriebene Verfahren ei-
ne Notentriegelung der Parksperre 12.

[0053] Fig. 4 zeigt ein Flussdiagramm, das ein Ver-
fahren zur Notentriegelung der Parksperre wieder-
gibt.

[0054] Um eine unbeabsichtigte Notentriegelung
auszuschließen, wird das in der zweiten Steuerein-
heit 60 periodisch ablaufende Verfahren ausschließ-
lich dann gestartet, wenn sich die Parksperre 12 in ei-
nem manuell auswählbaren Notentriegelungsmodus
befindet. Die Auswahl des Notentriegelungsmodus
erfolgt an dem Überbrückungsschalter 66 durch Auf-
stecken der Kontaktbrücke 70 in einer eigens dafür
vorgesehenen Position.

[0055] Ist der Notentriegelungsmodus am Überbrü-
ckungsschalter 66 ausgewählt, so überprüft die zwei-
te Steuereinheit 60 in einem auf einen Initialisierungs-

schritt 200 folgenden ersten Schritt 202 durch Aus-
wertung der von dem Betätigungsgeber 64 bereit-
gestellten Betätigungsinformation bzw. der von dem
dritten Positionsgeber 58 bereitgestellten Positions-
information, ob sich das Bedienpedal 62 in unbetätig-
tem Zustand bzw. der Fahrstufenwahlhebel 44 in der
Parkstellung befindet. Ist beides der Fall, so wird mit
einem zweiten Schritt 204 fortgefahren, in dem durch
Auswertung der von dem Betätigungsgeber 64 bereit-
gestellten Betätigungsinformation überprüft wird, ob
der Fahrer das Bedienpedal 62 bei in der Parkstel-
lung verbleibendem Fahrstufenwahlhebel 44 inner-
halb einer vorgegebenen Totzeit auslenkt. Andern-
falls kehrt das Verfahren zum ersten Schritt 202 zu-
rück.

[0056] Erkennt die zweite Steuereinheit 60 das Vor-
liegen der im zweiten Schritt 204 überprüften Bedien-
abfolge des Bedienpedals 62 bzw. des Fahrstufen-
wahlhebels 44, so wird in einem dritten Schritt 206
durch Auswertung der von dem dritten Positionsge-
ber 58 bereitgestellten Positionsinformation ermittelt,
ob der Fahrstufenwahlhebel 44 innerhalb einer vor-
gegebenen Totzeit aus der Parkstellung in die Neu-
tralstellung verbracht wird. Sollte dies der Fall sein,
so schließt die zweite Steuereinheit 60 auf das Vorlie-
gen eines Notentriegelungswunsches und die Park-
sperre 12 wird durch entsprechende Ansteuerung
des zweiten elektrischen Stellmittels 38 in einem vier-
ten Schritt 208 in die ausgerückte Position versetzt.
Andernfalls unterbleibt die Ansteuerung des zweiten
elektrischen Stellmittels 38, und das Verfahren kehrt
zum ersten Schritt 202 zurück.

[0057] Mit anderen Worten schließt die zweite Steu-
ereinheit 60 auf das Vorliegen eines Notentriege-
lungswunsches, wenn sich durch Auswertung einer
von dem dritten Positionsgeber 58 bereitgestellten
Positionsinformation in Verbindung mit einer von dem
Betätigungsgeber 64 bereitgestellten Betätigungsin-
formation ergibt, dass der Fahrstufenwahlhebel 44
bei zugleich vorliegender fahrerseitiger Auslenkung
des Bedienpedals 62 von der Park- in die Neutralstel-
lung verbracht wird. Die zweite Bedieneinrichtung 42
ist insofern unter Einhaltung einer vorgegebenen Be-
dienabfolge im Sinne eines einzugebenden „Entrie-
gelungscodes” zu betätigen. Auf diese Weise kann
einer unbeabsichtigten bzw. versehentlichen Notent-
riegelung der Parksperre 12 seitens des Fahrers si-
cher vorgebeugt werden.

[0058] Zusammengefasst weist die erfindungsge-
mäße Vorrichtung zur Steuerung einer Parksperre für
ein Kraftfahrzeug somit eine erste Bedieneinrichtung
und zumindest eine Steuereinheit auf, wobei die zu-
mindest eine Steuereinheit die Parksperre bei Erken-
nung eines an der ersten Bedieneinrichtung vorlie-
genden Entriegelungswunsches durch Ansteuerung
eines ersten elektrischen Stellmittels in eine ausge-
rückte Position versetzt. Um die Parksperre zumin-
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dest bei einem Defekt der ersten Bedieneinrichtung
und/oder des ersten elektrischen Stellmittels entrie-
geln zu können, ist ferner vorgesehen, dass die zu-
mindest eine Steuereinheit die Parksperre redundant
bei Erkennung eines an einer zweiten Bedieneinrich-
tung vorliegenden Notentriegelungswunsches durch
Ansteuerung eines von dem ersten elektrischen Stell-
mittel unabhängigen zweiten elektrischen Stellmittels
in die ausgerückte Position versetzt.
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Patentansprüche

1.  Vorrichtung zur Steuerung einer Parksperre für
ein Kraftfahrzeug, mit einer ersten Bedieneinrichtung
(40) und zumindest einer Steuereinheit (50, 60), wo-
bei die zumindest eine Steuereinheit (50) die Park-
sperre (12) bei Erkennung eines an der ersten Be-
dieneinrichtung (40) vorliegenden Entriegelungswun-
sches durch Ansteuerung eines ersten elektrischen
Stellmittels (36) in eine ausgerückte Position versetzt,
dadurch gekennzeichnet, dass die zumindest eine
Steuereinheit (60) die Parksperre (12) redundant bei
Erkennung eines an einer zweiten Bedieneinrichtung
(42) vorliegenden Notentriegelungswunsches durch
Ansteuerung eines von dem ersten elektrischen Stell-
mittel (36) unabhängigen zweiten elektrischen Stell-
mittels (38) in die ausgerückte Position versetzt.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass an dem Kraftfahrzeug ein von au-
ßen zugänglicher Hilfsstromanschluss (88) vorgese-
hen ist, über den sich die zumindest eine Steuerein-
heit (60) gemeinsam mit der zweiten Bedieneinrich-
tung (42) und/oder dem zweiten elektrischen Stellmit-
tel (38) mit Strom versorgen lässt.

3.   Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die erste und/oder zweite Be-
dieneinrichtung (40, 42) einen in zumindest eine Neu-
tral-, Park- oder Fahrstellung verbringbaren, mit ei-
nem Fahrzeuggetriebe zusammenwirkenden Fahr-
stufenwahlhebel (44) umfasst, wobei zumindest ein
die momentane Stellung des Fahrstufenwahlhebels
(44) indizierender Positionsgeber (46, 48, 58) vorge-
sehen ist.

4.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass die zumindest ei-
ne Steuereinheit (50) auf das Vorliegen eines Entrie-
gelungswunsches schließt, wenn sich aufgrund einer
von dem Positionsgeber (46, 48) bereitgestellten Po-
sitionsinformation ergibt, dass der Fahrstufenwahlhe-
bel (44) von der Park- in die Neutralstellung verbracht
wird.

5.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die erste Bedienein-
richtung (40) zumindest einen die Parkstellung des
Fahrstufenwahlhebels (44) indizierenden ersten Po-
sitionsgeber (46) und einen die Neutralstellung des
Fahrstufenwahlhebels (44) indizierenden zweiten Po-
sitionsgeber (48) aufweist, wobei die zumindest eine
Steuereinheit (50) die von den beiden Positionsge-
bern (46, 48) bereitgestellten Positionsinformationen
zur Verifizierung der momentanen Stellung des Fahr-
stufenwahlhebels (44) miteinander vergleicht.

6.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass die zumindest ei-
ne Steuereinheit (60) auf das Vorliegen eines Noten-

triegelungswunsches schließt, wenn die zweite Be-
dieneinrichtung (42) unter Einhaltung einer vorgege-
benen Bedienabfolge betätigt wird.

7.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Bedien-
einrichtung (42) ein mit einer Getriebekupplung und/
oder einer Fahrzeugbremsanlage zusammenwirken-
des Bedienpedal (62) umfasst, wobei zumindest ein
den momentanen Betätigungszustand des Bedienpe-
dals (62) erfassender Betätigungsgeber (64) vorge-
sehen ist.

8.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Bedien-
einrichtung (42) einen zumindest die Park- und/oder
Neutralstellung des Fahrstufenwahlhebels (44) indi-
zierenden dritten Positionsgeber (58) aufweist, wobei
die zumindest eine Steuereinheit (60) auf das Vorlie-
gen eines Notentriegelungswunsches schließt, wenn
sich aufgrund einer von dem dritten Positionsgeber
(58) bereitgestellten Positionsinformation in Verbin-
dung mit einer von dem Betätigungsgeber (64) be-
reitgestellten Betätigungsinformation ergibt, dass der
Fahrstufenwahlhebel (44) bei zugleich vorliegender
fahrerseitiger Betätigung des Bedienpedals (62) von
der Park- in die Neutralstellung verbracht wird.

9.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass die zumindest ei-
ne Steuereinheit (60) die Parksperre (12) ausschließ-
lich dann in die ausgerückte Position versetzt, wenn
sich diese in einem manuell anwählbaren Notentrie-
gelungsmodus befindet.

10.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass die Positionsinforma-
tionen des ersten und zweiten Positionsgebers (46,
48) redundant über eine Busverbindung (52), insbe-
sondere über einen in dem Kraftfahrzeug vorhande-
nen CAN-Datenbus, an die zumindest eine Steuer-
einheit (50) übertragen werden.

11.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass der ersten und
zweiten Bedieneinrichtung (40, 42) zur redundan-
ten Ansteuerung des ersten und zweiten elektrischen
Stellmittels (36, 38) voneinander unabhängige Steu-
ereinheiten (50, 60) zugeordnet sind.

12.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
11, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinhei-
ten (50, 60) über eine Busverbindung (52), insbeson-
dere über einen in dem Kraftfahrzeug vorhandenen
CAN-Datenbus, miteinander kommunizieren.

13.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
12, dadurch gekennzeichnet, dass die Bedieneinrich-
tungen (40, 42), die Steuereinheiten (50, 60) und/
oder die elektrischen Stellmittel (36, 38) aus zumin-
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dest zwei voneinander unabhängigen Stromversor-
gungszweigen (78, 80) gespeist werden.

14.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
13, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein Ra-
drehzahlsensor (56, 72) zur Erfassung des momen-
tanen Bewegungszustands des Kraftfahrzeugs vor-
gesehen ist, wobei die zumindest eine Steuereinheit
(50) die Parksperre (12) ausschließlich dann aus der
ausgerückten in die eingerückte Position versetzt,
wenn sich aufgrund einer von dem zumindest einen
Raddrehzahlsensor (56, 72) bereitgestellten Dreh-
zahlinformation ergibt, dass sich das Kraftfahrzeug
im Stillstand befindet.

15.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
14, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere Rad-
drehzahlsensoren (56, 72) vorgesehen sind, wobei
die zumindest eine Steuereinheit (50) die von den
Raddrehzahlsensoren (56, 72) bereitgestellten Dreh-
zahlinformationen zum Zwecke ihrer gegenseitigen
Verifizierung miteinander vergleicht.

16.    Kraftfahrzeug, insbesondere landwirtschaftli-
ches oder industrielles Nutzfahrzeug, mit einer Vor-
richtung (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 15.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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